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@ieftroted)nifd)e unb eleltrodjemiftfje
JtebfsfjaM.

©leftrijjitatbwerf Statthat. Sie ©emeinbeüerfamm» |

lung Sinttffal Befc^Io^ legten Sonntag auf Slntrag be? |

©emeinberate? mit großem 2Ret)r ben Sau unb Setrieb
eine? @Ieftrigität?werfe? am gätfchbacp auf ^Rechnung
bet ©emeinbe. Sie gur Verfügung fteßenbe 23Safferfraft
(erfter unb gweiter SBafferfaÙ) Betragt im Minimum
700 bi? 800 ißferbefräfte. Sorgefeßen ift oorberlfanb
bie ©rfteltung einer Kraftanlage oon ca. 240 ißferbe» J

fräften, moüon ca. 170 big 180 ißferbefräfte bereit? fo
giemlich ficher abgegeben werben tonnen. 11. a. haben
tpefti & Sie. in fftüti 40 ißferbefräfte gum offerierten
billigen fßrei? oon 150 ffr- fer ißferb übernommen.
Sei fteineru Sampfanlagen tommt bie ißferbefraft bi?
auf 450 fÇr. (bei großen Stnlagen auf 200 ffr.), wäljrenb |

Sintthal fie für 150 gr. anerbietet; e? ift (omit nic£)t ;

unbenfbar, baff bei fteigenben Koblenpreifea noch weiterer j

ölbfaß für Kraft möglich nairb. Sie 37orboftba|n würbe j

befufg Seleuchtung am Sahnfwf angefragt. Ser Se= j

trieb ber Öinie üintthal=@laru? at? eleftrifche Saßn
foil aüenfall? gut möglich fein, weil fein ©egengefäll
oorbauben fei. ©ine eleftrifche Salin auf ber Klaufen»
ftraße ober nach beut Sanatorium Sraunwalb ift nicht
auggefctjloffen. ©iner approjimatioen Seredfnung gufolge j

ergäbe fiel) für bie ©emeinbe ein ^Reingewinn oon cirfa
'

2000 gr. per Sapr. Sie ffirma Suiter & Surrer hatte
ficb anerboten, ba? @Ieftrigität?werf Sintthal in eigenen

Koften gu erftellen unb gu betreiben, 40^ Sampen für
bie öffentliche Seleudftung Sintthal? grati? gu liefern,
ber ©emeinbe unb ißrioaten Slnteil mittelft Vitien gu
geftatten unb 52,000 gr. in bie ©emeinbefaffe gu be=

gat)len. Sie ©emeinbeoerfammlung aber befdjlo^ mit

SreiOierteI?»9Rel)rheit Ablehnung biefer Offerte unb @r=

fteKung be? Sßerfe? burch bie ©emeinbe.

(gleftri$ität§uierf fJtfjeiufelbeit. Sicherem Sernehmen
| nach foil ber gweite Kanal gur Sefchaffuttg eleftrifcher
j Kraft bemnächft begonnen werben unb gwar wieber auf

babifcher Seite. 511? beteiligt werben genannt Soge»
nieur f3t<hoffe in Slarau unb Unternehmer ©rießer in
Sörracf).

äöafferfräfte int Seffttt. Sutgi Sittba in ÜRailanb
; begehrt oom Seffiner Staatsrat eine Kongeffion für bie
j SBafferfräfte be? Sefftn bei ©laro unb ber ÏRoëfa bei

ßaftione. Ser in SRailanb wohnhafte beutfche Ingenieur
Kreb? üerlangt, bah feine Kongeffion für bie iBaffer»
fräfte be? iRitomfee? um 2 üRonate Oerlängert werbe.

©leftrifdje 3äl)(utafd)itte. 3n ben gröberen Schweiger»
j ftäbten, refp. beren gelehrten ©efelifchaften weift §err
| Stabtingenieur ©harte? Sorel üoit Neuenbürg eine oon
i ihm erfunbene eleftrifche gätjlmafchine öor unb erftärt

biefelbe.
Sie oon un? bereit? erwähnte eleftrifche BäfRtttafcbitte

be? Stabtingenieur? Sorel au? Neuenbürg ift berufen,
bie mechanifche Irbeit be? Statiftifer? außerorbentlich
gu erleichtern unb bie rafche unb fiebere Searbeihntg
ber ©rhebunggrefultate wefentlich gu förbern. Ser Slp»

parat befißt 8 bi? 10 $ählwerf?reif)en; er ift 2,30 m
lang unb 40 cm breit. Sein ißrei? fäme auf etwa
5000 granfen gu ftehen unb feine £eiftung wäre gleich
7,128,000 5lngaben per get)nftünbigen 5lr'beit?tag. @?

| wäre bie? gleichbebeutenb mit einer großartigen $eit=
| unb Koftenerfparni?. ©ine bloße Sefchreibung ohne 5ln»
I fchauung wäre faum oerftänblich-

Uitterirbifche eleftrifche Strotnpführuitg, Shftetu
' Schucfert. Seit 27. ÜRoOember o. 3. ift ber SJagen für
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Elektrotechnische und elektrochemische
Rundschau.

Elektrizitätswerk Lintthal. Die Gemeindeversamm- ^

lung Lintthal beschloß letzten Sonntag auf Antrag des
Gemeinderates mit großem Mehr den Bau und Betrieb
eines Elektrizitätswerkes am Fätschbach auf Rechnung
der Gemeinde. Die zur Verfügung stehende Wasferkraft
(erster und zweiter Wasferfall) beträgt im Minimum
700 bis 800 Pferdekräfte. Vorgesehen ist vorderhand
die Erstellung einer Kraftanlage von ca. 240 Pferde-
kräften, wovon ca. 170 bis 180 Pferdekräfte bereits so

ziemlich sicher abgegeben werden können. U. a. haben
Hesti à Cie. in Rüti 40 Pferdekräfte zum offerierten
billigen Preis von 150 Fr. per Pferd übernommen.
Bei kleinern Dampfanlagen kommt die Pferdekrast bis
auf 450 Fr. (bei großen Anlagen auf 200 Fr.), während ^

Lintthal sie für 150 Fr. anerbietet; es ist somit nicht ^

undenkbar, daß bei steigenden Kohlenpreise.! noch weiterer ì

Absatz für Kraft möglich wird. Die Nordostbahn wurde ^

behufs Beleuchtung am Bahnhof angefragt. Der Be-
trieb der Linie Lintthal-Glarus als elektrische Bahn
soll allenfalls gut möglich sein, weil kein Gegengefäll
vorhanden sei. Eine elektrische Bahn auf der Klausen-
straße oder nach dem Sanatorium Braunwald ist nicht
ausgeschlossen. Einer approximativen Berechnung zufolge ^

ergäbe sich für die Gemeinde ein Reingewinn von cirka >

2000 Fr. per Jahr. Die Firma Bucher à Durrer hatte
sich anerboten, das Elektrizitätswerk Lintthal in eigenen

Kosten zu erstellen und zu betreiben, 40 Lampen für
die öffentliche Beleuchtung Lintthals gratis zu liefern,
der Gemeinde und Privaten Anteil mittelst Aktien zu
gestatten und 52,000 Fr. in die Gemeindekasfe zu be-

zahlen. Die Gemeindeversammlung aber beschloß mit

Dreiviertels-Mehrheit Ablehnung dieser Offerte und Er-
stellung des Werkes durch die Gemeinde.

Elektrizitätswerk Rheinfelden. Sicherem Vernehmen
I nach soll der zweite Kanal zur Beschaffung elektrischer
j Kraft demnächst begonnen werden und zwar wieder auf

badischer Seite. Als beteiligt werden genannt Inge-
nieur Zfchokke in Aarau und Unternehmer Grießer in
Lörrach.

Wasserkräfte im Tessin. Luigi Binda in Mailand
begehrt vom Tefsiner Staatsrat eine Konzession für die

Wasserkräfte des Tessin bei Claro und der Moösa bei

Castione. Der in Mailand wohnhafte deutsche Ingenieur
Krebs verlangt, daß seine Konzession für die Wasser-
kräfte des Ritomsees um 2 Monate verlängert werde.

Elektrische Zählmaschine. In den größeren Schweizer-
städten, resp, deren gelehrten Gesellschaften weist Herr
Stadtingenieur Charles Borel von Neuenburg eine von
ihm erfundene elektrische Zählmaschine vor und erklärt

^ dieselbe.
Die von uns bereits erwähnte elektrische Zählmaschinc

des Stadtingenieurs Bore! aus Neuenburg ist berufen,
die mechanische Arbeit des Statistikers außerordentlich
zu erleichtern und die rasche und sichere Bearbeitung
der Erhebungsresultate wesentlich zu fördern. Der Ap-
parat besitzt 8 bis 10 Zählwerksreihen; er ist 2,30 m
lang und 40 ein breit. Sein Preis käme auf etwa
5000 Franken zu stehen und seine Leistung wäre gleich
7,128,000 Angaben per zehnstündigen Arbeitstag. Es
wäre dies gleichbedeutend mit einer großartigen Zeit-

> und Kostenersparnis. Eine bloße Beschreibung ohne An-
schauung wäre kaum verständlich.

Unterirdische elektrische Stromzufnhrung, System
Schustert. Seit 27. November v. I. ist der Wagen für
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bie bon ber @Ieftrigitätg»@efedfd)aft bormalg Sdjudert
& ©o. in ber ©oetßeftraße in Söllingen beranftalteten
Verfucße für untetirbifcfc>e eleftrifc£>e Stromguführung
in ben Sagegbetrieb ber Srambaljnftrede Saperftraße»
OeftlidEjer griebßof eingeftedt. Sie gaßrten berloufen
anftanbglog unb bötlig ficper. Sie ßeitungganlage, bie
bereits feit brei gaßren inftadiert ift, hat feitßer toeber
eine Störung erfahren nocß einer Reparatur beburft.
SRitßin befleißt Hoffnung, baß bie Unterßaltunggfoften
ber Seitungganlage für bie unterirbifcße eleftrifdße Strom»
gufüßrung nach bem Spftem Scßudert nidjt ßößer gu
fielen foramen, alg bei bem oberirbifcßen Spftem.
mu| barauf ßingewiefen werben, welche SInforberungen
gerobe in SRüncßen an eine unterirbifcße Stromguleitung
geftedt werben infolge beg Stlimag, ber häufigen unb
ftarfen Sîieberfc^Iâge, ber auggiebigen Sdjneefäde unb
ftarfen prüfte, unb meßt guleßt ber gerabegu trofttofen
Straßenguftänbe, bie eine Slnßäufung bon Sdjmuh,
Sdjnee unb ©ig u. f. w. gur golge haben, bie meßr alg
einmal betriebftörenb wirft. ©erabe ber feurige Söinter
fctjüttete bag gange güdßorn bon Unanneßmlichfeiten,
bag ißm gu ©ebote fleßt, über üdlündjen aug: anßal»
tenbe ftarfe Stegengüffe, 9îegen mit Sdjnee gemifdjt,
ftarfen Scßneefad, langanbauernben ftarfen groft,
Subelwetter, neuerbingg groft unb abermalg entfeß»
licßeg Subelwetter, babei häufig mit gang jähem SBetter»
fturge berbunben. Selbft eine wenig woßlwollenbe
ißrüfunggfommiffion hätte ber girma Scßudert gu ißren
Verfraßen feine ungünftigeren SBitterunggberßältmffe
unb feine größeren Scßwierigfeitengufammenguftellen ber»
mocßt, alg bie Statur fie biefen hinter angehäuft fjat.
SSenn bag Sdjudert'fdje Unterleitunggfpftem troßbem,
ingbefonbere audj bei bem legten Scßneewetter, gut
funftionierte, fo ift anguneßmen, baß eg feine erfte
ißrobe beftanben bat unb bie Sebenfeti überwunben
finb, guntal ba bie ©oetßeftraße in Segug auf Steinigung
befoitberg fcfjtecfjt baran ift. Sie Scbudert'fdje unter»
irbifcße Stromguleitung bat forait bei aden SBitterungg»
berßältniffen, bie in Setracßt fommen, bie ißrobe be=

ftanben. („SR. 91. 9t.")
Sag Verfahre«, bie berfdjtebeiten Slrbeiten in §äfctt

utib ait Kanälen bxtrrfj (gleftrigität gu bewerfftedigen,
bat in neuefter $eit eine größere Verbreitung gefuttben.
Sie Senußung ber ©lef'trigität gum Schleppen bon
Sdjiffen auf ben frangöfifctjen Kanälen ift fdjon feit
mehreren gaßren in Setrieb, unb jeßt benft man audj
in ©nglanb an bie Slunaßme ähnlicher Vorrichtungen,
.gunäcßft fod ein Seil beg Äanalg gwifcßen Siberpool
unb Seebg mit eteftrifcber firaft auggeftattet werben,
wobei man bie Wülfte ber Soften gu erfparen hofft.
Stuf bem @rie»®anal gwifcßen bem @rie»See unb bem

^ubfonfluß finb fcßon gwei berfcßiebene Spfteme ber
Sthleppfdjiffaßrt mit teilweifem ©rfolge berfudjt worben,
nunmehr hat man fid) bafiir entfdjieben, bag auf beit
Ütanalfcßiffen eine Slffumulatorenbatterie aufgeftedt unb
bon biefer aug bie an einer eleftrifcßen Sahnleitung
entlang laufenbe Sftafdjine gefpeift werben fod. Slucß
auf bein Sortmunb=®mg»$anal werben bie Soote burd)
©leftrigität gegogen, unb gwar mit einer Meinen elef»

trifdjen Sofomotibe, bie ben Strom nadj Slrt ber
Straßenbahnen burd) eine Oberleitung empfängt. Sin
biefem neuen Äanal werben nocß alle äRafcßinen ber
©nbftation, fowie alle fpafenfräßne bon einer geutral»
ftation aug eleftrifcß betrieben unb ebenfo audj bie

Sdjleufen. gür bie Sewegung ber Sdjleufen eignet fid)
bie ©leftrigität in befonberent 9Jtaße, ba bie Slnweubung
bon SBafferfraft im SBinter bei ftarfem groft bebenflid)
wirb. Slug biefem ©runbe hat man auch bie Schleufen
am 9torboftfee»®anal mit eleftriföher ©iuridhtung ber»
feßen unb bagfelbe ift bei ber neuen großen Sdjleufe

beg Slmfterbam»®analg bei gjmuiben gefdhehen. Gtleftrifd)
betriebene ^rößne gibt eg fdjon bielfai^ unb ebenfo hat
bie ©leftrigität in bie Sodg ©ingug gehalten.

©ine ftlormolüctorbttuttg für ©djuportehren
gegen Unfälle Bei SSauten

hat bie bernifche fantonale Saubireftion aufgeftedt.
Siefelbe lautet:

§ 1. SRit ber Slugführung bon Sau», @rb» ober
Slbbru<harbeiten barf nidht begonnen werben, big bie,
je nach Ber Statur unb bem Stanb (©ntwidlunggftufe)
ber Saute, gur Sidherljeit ber Slrbeiter, ber Vorüber»
gehenben, fowie ber Vadjbarfchaft erforberlichen ©in»
ridjtungen (©erüfte, Slbfperrungen, Sprießungen xc.)

erftedt unb bie anberweitig bamit gufammenhängen»
ben Vorfdiriftgmaßregeln getroffen finb.

§ 2. Sei Vornahme baulicher Slrbeiten an ober auf
öffentlichem ©runb unb Soben hat ber Sauunternehmer
bie Sauftede folib abgufdfranfen unb beg Stadjtg gu
beleuchten.

§ 3. Sebe Sauarbeit fod mit Sicherheit unb ge»

fahrltg für ben Slrbeiter wie für bag Mufficfjtgperfonal
betrieben werben fönnen.

gu biefem gtoede wirb öorgefd)rieben :

a. Sei aden ©rabarbeiten in loderem Soben unb in
engen ©räben über äJtanngtiefe finb bie Sßänbe
folib gu fprießen.

b. Srunnen unb Schächte finb forgfältig gu ber»
fdfjalen unb ift bie Verfdjalung, wenn nötig, gu
bitten.

c ©ruben, Sanäle, Schächte u. f. w. finb bor bem

Segeßen auf ©rubengag gu unterfudjen. Sieg
geflieht burch langfameg §inablaffen refp. ©in»
bringen einer Saterne mit brennenbem Sicht.
Söfdjt bag Sicht aug, fo ift burch Suftpumpen,
Ventilatoren ober ©inWerfen einer genügenben
idtenge bon Äalfwaffer ober bon ftarf angefeud)*
tetem, frifch gelöfchtem Äalf bie ©rubenluft gu
reinigen.

d. Sag linterhauen ber ©rbwänbe tft, unbermeiblidje
gäde borbehalten, unterfagt.

e. Sag Unterfahren beftefjenber SRauern barf nur
ftüdweife auggeführt werben, unb eg hat bie Slug»

mauerung fofort, bem gwrtfdjreiten ber Slugßub»
arbeiten entfprechenb, gu erfolgen.

f. ©erüfte unb Stufgiehborrichtungen jeber Slrt unb

für jebe Sauarbeit müffen folib, nach fad)'
männifdjen ©runbfäßen, bem jeweiligen .Qä^cf
entfprechenb erftedt unb gut unterhalten werben.

g. ©erüfte unb Slufgiehborrid)tungen, welche längere
ßeit in Senüßung ftehen, hat ber Sauunternehmer
bon 3eit gu geiit, wenigfteng ade gwei ÜOtonate,

auf ipre Sicherheit gu unterfuchen. Stamentlicf)
finb auch Bie Seite ober Stetten ber Slufgüge pe»

riobifd) auf ihre fjefttqtett gu prüfen.
Sie Saubehörben finb befugt, bon fid) aug

foldje Unterfudjuugen auf Stoften beg Uuternel)nierg
anguorbuen.

h. Sie ^agänge gu ben ©eriiften bürfen wäßrenb
ber Slrbeitggeit nicht burd) SDtaterialen, ©erat»
fchafteu u. a. m. berftedt werben.

i. Sie ©erüfte foden gu jeber $àt gefaßrlog be»

fliegen, begangen unb berlaffen werben fönnen.
gerner muß burd) Slnbringen geeigneter Schul'
borrießtungen an benfelben gürforge gegen bag

§erabfaden bon ©egenftänben getroffen werben.
k. ©erüfte, ©ebälfe unb Söben bürfen bei Sau»

ober Slbbrudjarbeiten nur im Verhältnis gu ißk^'
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die von der Elektrizitäts-Gesellschaft vormals Schuckert
â Co. in der Goethestraße in München veranstalteten
Versuche für unterirdische elektrische Stromzuführung
in den Tagesbetrieb der Trambahnstrecke Bayerstraße-
Oestlicher Friedhof eingestellt. Die Fahrten verlaufen
anstandslos und völlig sicher. Die Leitungsanlage, die
bereits seit drei Jahren installiert ist, hat seither weder
eine Störung erfahren noch einer Reparatur bedurft.
Mithin besteht Hoffnung, daß die Unterhaltungskosten
der Leitungsanlage für die unterirdische elektrische Strom-
Zuführung nach dem System Schuckert nicht höher zu
stehen kommen, als bei dem oberirdischen System. Es
muß darauf hingewiesen werden, welche Anforderungen
gerade in München an eine unterirdische Stromzuleitung
gestellt werden infolge des Klimas, der häufigen und
starken Niederschläge, der ausgiebigen Schneefälle und
starken Fröste, und nicht zuletzt der geradezu trostlosen
Straßenzustände, die eine Anhäufung von Schmutz,
Schnee und Eis u. f. w. zur Folge haben, die mehr als
einmal betriebstörend wirkt. Gerade der heurige Winter
schüttete das ganze Füllhorn von Unannehmlichkeiten,
das ihm zu Gebote steht, über München aus: anhal-
tende starke Regengüsse, Regen mit Schnee gemischt,
starken Schneefall, langandauernden starken Frost,
Sudelwetter, neuerdings Frost und abermals entsetz-
liches Sudelwetter, dabei häufig mit ganz jähem Wetter-
stürze verbunden. Selbst eine wenig wohlwollende
Prüfungskommission hätte der Firma Schuckert zu ihren
Versuchen keine ungünstigeren Witterungsverhältnisse
und keine größeren Schwierigkeiten zusammenzustellen ver-
möcht, als die Natur sie diesen Winter angehäuft hat.
Wenn das Schuckert'sche Unterleitungssystem trotzdem,
insbesondere auch bei dem letzten Schneewetter, gut
funktionierte, so ist anzunehmen, daß es seine erste
Probe bestanden hat und die Bedenken überwunden
sind, zumal da die Goethestraße in Bezug auf Reinigung
besonders schlecht daran ist. Die Schuckert'sche unter-
irdische Stromzuleitung hat somit bei allen Witterungs-
Verhältnissen, die in Betracht kommen, die Probe be-
standen. („M. N. N.")

Das Verfahren, die verschiedenen Arbeiten in Häfen
»nd an Kanälen durch Elektrizität zu bewerkstelligen,
hat in neuester Zeit eine größere Verbreitung gefunden.
Die Benutzung der Elektrizität zum Schleppen von
Schiffen auf den französischen Kanälen ist schon seit
mehreren Jahren in Betrieb, und jetzt denkt man auch
in England an die Annahme ähnlicher Vorrichtungen.
Zunächst soll ein Teil des Kanals zwischen Liverpool
und Leeds mit elektrischer Kraft ausgestattet werden,
wobei man die Hälfte der Kosten zu ersparen hofft.
Auf dein Erie-Kanal zwischen dem Erie-See und dem

Hudsonfluß sind schon zwei verschiedene Systeme der
Schleppschiffahrt mit teilweisem Erfolge versucht worden,
nunmehr hat man sich dafür entschieden, daß auf den
Kanalschiffen eine Akkumulatorenbatterie aufgestellt und
von dieser aus die an einer elektrischen Bahnleitung
entlang laufende Maschine gespeist werden soll. Auch
auf dein Dortmund-Eins-Kanal werden die Boote durch
Elektrizität gezogen, und zwar mit einer kleinen elek-

irischen Lokomotive, die den Strom nach Art der
Straßenbahnen durch eine Oberleitung empfängt. An
diesem neuen Kanal werden noch alle Maschinen der
Endstation, sowie alle Hafenkrähne von einer Zentral-
station aus elektrisch betrieben und ebenso auch die

Schleusen. Für die Bewegung der Schleusen eignet sich
die Elektrizität in besonderem Maße, da die Anwendung
von Wasserkraft im Winter bei starkem Frost bedenklich
wird. Aus diesem Grunde hat man auch die Schleusen
am Nordostsee-Kanal mit elektrischer Einrichtung ver-
sehen und dasselbe ist bei der neuen großen Schleuse

des Amsterdam-Kanals bei Amuiden geschehen. Elektrisch
betriebene Krähne gibt es schon vielfach und ebenso hat
die Elektrizität in die Docks Einzug gehalten.

Eine Normalverordnung für Schutzvorkehren

gegen Unfälle bei Bauten

hat die bernische kantonale Baudirektion aufgestellt.
Dieselbe lautet:

Z 1. Mit der Ausführung von Bau-, Erd- oder
Abbrucharbeiten darf nicht begonnen werden, bis die,
je nach der Natur und dem Stand (Entwicklungsstufe)
der Baute, zur Sicherheit der Arbeiter, der Vorüber-
gehenden, sowie der Nachbarschaft erforderlichen Ein-
richtungen (Gerüste, Absperrungen, Sprießungen u.)
erstellt und die anderweitig damit zusammenhängen-
den Vorschriftsmaßregeln getroffen sind.

Z 2. Bei Vornahme baulicher Arbeiten an oder auf
öffentlichem Grund und Boden hat der Bauunternehmer
die Baustelle solid abzuschranken und des Nachts zu
beleuchten.

Z 3. Jede Bauarbeit soll mit Sicherheit und ge-
fahrlrs für den Arbeiter wie für das Aussichtspersonal
betrieben werden können.

Zu diesem Zwecke wird vorgeschrieben:

u. Bei allen Grabarbeiten in lockerem Boden und in
engen Gräben über Mannstiefe sind die Wände
solid zu sprießen.

b. Brunnen und Schächte sind sorgfältig zu ver-
schalen und ist die Verschalung, wenn nötig, zu
dichten.

o Gruben, Kanäle, Schächte u. s. w. sind vor dem

Begehen auf Grubengas zu untersuchen. Dies
geschieht durch langsames Hinablassen resp. Ein-
bringen einer Laterne mit brennendem Licht.
Löscht das Licht aus, so ist durch Lustpumpen,
Ventilatoren oder Einwerfen einer genügenden
Menge von Kalkwasser oder von stark angefeuch-
tetem, frisch gelöschtem Kalk die Grubenluft zu
reinigen.

à. Das Unterhauen der Erdwände ist, unvermeidliche
Fälle vorbehalten, untersagt.

0. Das Unterfahren bestehender Mauern darf nur
stückweise ausgeführt werden, und es hat die Aus-
Mauerung sofort, dem Fortschreiten der Aushub-
arbeiten entsprechend, zu erfolgen.

f. Gerüste und Ausziehvorrichtungen jeder Art und

für jede Bauarbeit müssen solid, nach fach-
männischen Grundsätzen, dem jeweiligen Zweck
entsprechend erstellt und gut unterhalten werden.

ss. Gerüste und Aufziehvorrichtungen, welche längere
Zeit in Benützung stehen, hat der Bauunternehmer
von Zeit zu Zeit, wenigstens alle zwei Monate,
auf ihre Sicherheit zu untersuchen. Namentlich
sind auch die Seile oder Ketten der Aufzüge pe-
riodisch auf ihre Festigkeit zu prüfen.

Die Baubehörden sind befugt, von sich aus
solche Untersuchungen auf Kosten des Unternehmers
anzuordnen.

b. Die Zugänge zu den Gerüsten dürfen während
der Arbeitszeit nicht durch Materialen, Gerät-
schaften u. a. m. verstellt werden.

1. Die Gerüste sollen zu jeder Zeit gefahrlos be-

stiegen, begangen und verlassen werden können.

Ferner muß durch Anbringen geeigneter Schutz-

Vorrichtungen an denselben Fürsorge gegen das

Herabfallen von Gegenständen getroffen werden.
k. Gerüste, Gebälke und Böden dürfen bei Bau-

oder Abbrucharbeiten nur im Verhältnis zu ihrer
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